
  
Synopse Beilage 3 zur Botschaft 26.77 
 
Dekret über die Löhne des kantonalen Personals (Lohndekret) (zur Kenntnis) 
Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SAR Nummern) 
Neu: – 
Geändert: 165.130 | 411.210 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 Dekret 
über die Löhne des kanto-
nalen Personals (Lohn-
dekret) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 165.130 (Dek-
ret über die Löhne des kanto-
nalen Personals [Lohndekret] 
vom 30. November 1999) 
(Stand 1. Januar 2024) wird 
wie folgt geändert: 

   

§  3 
Bemessungsbasis des Lohnes 

    

1 Der Lohn wird für alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter als 
Monatslohn ausbezahlt. 

    

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/165.130/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

2 Der Monatslohn wird nach 
dem massgeblichen Jahres-
lohn und nach dem vereinbar-
ten Beschäftigungsgrad fest-
gelegt. 

    

3 Bei stundenweiser Beschäfti-
gung ohne zum Voraus fest 
vereinbarten Beschäftigungs-
grad kann gestützt auf eine 
entsprechende Vereinbarung 
der Monatslohn auf der Basis 
der effektiv geleisteten Stun-
den berechnet werden. In die-
sen Fällen wird der Ferienan-
spruch anteilmässig in Geld-
form ausbezahlt. Allfällige 
Lohnzahlungen unter beson-
deren Umständen gemäss §§ 
17 ff. werden auf der Basis der 
durchschnittlichen Stunden-
zahl der letzten maximal 
12 Vormonate berechnet. 

3 Bei […] einer Anstellung mit 
Lohnzahlung im Stundenlohn 
kann gestützt auf eine entspre-
chende Vereinbarung der Mo-
natslohn auf der Basis der ef-
fektiv geleisteten Stunden be-
rechnet werden. […] Der Re-
gierungsrat regelt die Einzel-
heiten, insbesondere die Be-
messung des Stundenlohns, 
die Berechnung des auszube-
zahlenden Ferienanteils, die 
Lohnfortzahlung unter beson-
deren Umständen […] und die 
Auszahlung. 

   

§  7 
Eröffnung 

    

1 Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden jährlich über 
ihren persönlichen Lohn infor-
miert. Sie können eine schriftli-
che Mitteilung sowie eine Be-
gründung und eine beschwer-
defähige Verfügung verlangen. 

1 Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden jährlich über 
ihren persönlichen Lohn infor-
miert. […]  

   

§  8 
Anfangslohn 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

1 Bei der Festlegung des An-
fangslohnes werden die für die 
vorgesehene Arbeit bedeutsa-
men Berufs- und Lebenserfah-
rungen im Leistungsanteil be-
rücksichtigt. 

    

2 Für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die bei ihrer Anstel-
lung das für die Funktion mas-
sgebende Anforderungsprofil 
noch nicht voll erfüllen, kann 
der Anfangslohn ausnahms-
weise für eine befristete Über-
gangszeit bis zu 15 % unter 
dem Positionslohn festgesetzt 
werden. 

    

 3 Die Festlegung des Anfangs-
lohns erfolgt im Anstellungs-
vertrag. 

   

§  17 
Lohnzahlung bei Krankheit 
und Unfall 

§  17 
Lohnzahlung bei Krankheit 
und Unfall¶ 
a) Regelfall 

   

1 Bei nachgewiesener Arbeits-
unfähigkeit zufolge Krankheit 
und Unfall wird der Lohn wäh-
rend 6 Monaten in vollem Um-
fang ausgerichtet. 

1 Bei nachgewiesener ganzer 
oder teilweiser Arbeitsunfähig-
keit […] infolge Krankheit und 
Unfall wird […] die Lohnfort-
zahlung für eine Dauer von 
maximal 24 Monaten […] ge-
währleistet. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 1bis In den ersten 6 Monaten 
beträgt die Höhe der Lohnfort-
zahlung 100 % des bisherigen 
Lohns. Anschliessend wird sie 
auf 90 % reduziert. 

   

2 Lohnersatzansprüche gegen-
über Dritten, ausgenommen 
aus rein privaten Taggeldversi-
cherungen, sind dem Kanton 
abzutreten. 

2 Lohnersatzansprüche gegen-
über Dritten, ausgenommen 
aus rein privaten […] Versiche-
rungen, sind dem Kanton bis 
zum Umfang der ausgerichte-
ten Lohnfortzahlung abzutre-
ten. 

   

3 Ist die Arbeitsunfähigkeit ab-
sichtlich oder grobfahrlässig 
verschuldet, kann der An-
spruch gekürzt werden. 

3 Aufgehoben.    

§  17a 
Kranken- und Unfalltaggeld 

§  17a Aufgehoben.    

1 Der Arbeitgeber stellt bei 
Krankheit und Unfall die Lohn-
ersatzleistung für weitere 
18 Monate im Umfang des 
durchschnittlichen Nettolohns 
der letzten 12 Monate bei vol-
ler Arbeitsleistung sicher. 

    

2 Die Lohnersatzleistung wird 
über eine obligatorische Tag-
geldversicherung ausgerichtet. 

    

3 Die Mitarbeitenden bezahlen 
die Hälfte der dafür erforderli-
chen Prämien. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 §  17b 
b) Spezialfälle 

   

 1 Ist ein Anstellungsverhältnis 
auf ein Jahr oder weniger be-
fristet, dauert die Lohnfortzah-
lung bei Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit oder Unfall bis 
zum Ablauf der Befristung. 

   

 2 Für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die bei Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit oder während 
derselben die durch Dekret 
festgelegte Altersgrenze über-
schritten haben beziehungs-
weise überschreiten, dauert 
die Lohnfortzahlung maximal 
6 Monate. 

   

 §  17c 
c) Kürzung und Verweigerung 

   

 1 Ist die Arbeitsunfähigkeit ab-
sichtlich oder grobfahrlässig 
verschuldet oder hat sich die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbei-
ter einer aussergewöhnlichen 
Gefahr oder einem Wagnis 
ausgesetzt, kann der An-
spruch gekürzt oder verweigert 
werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 2 Der Anspruch kann ebenfalls 
gekürzt oder verweigert wer-
den, wenn die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter die ihr 
oder ihm obliegenden Mitwir-
kungspflichten bei Arbeitsunfä-
higkeit verletzt. 

   

 §  17d 
Prämienbeteiligung 

   

 1 Die Prämien für die obligato-
rische Nichtbetriebsunfallversi-
cherung werden von den Mit-
arbeitenden getragen. Soweit 
die Versicherungsprämien von 
Mitarbeitenden, die anderwei-
tig versichert sind, die Prämi-
ensätze des UVG-Versiche-
rers des Kantons übersteigen, 
trägt der Kanton die Differenz. 

   

 2 Bei vom Kanton als obligato-
risch erklärten Taggeldversi-
cherungen bezahlen die Mitar-
beitenden die Hälfte der dafür 
erforderlichen Prämien. 

   

 §  25a 
Bevorschussung 

   

 1 Der Kanton kann die Leistun-
gen der Taggeldversicherung 
bevorschussen. 

   

§  27 
Versicherungen 

§  27 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

1 …     

2 Der Kanton versichert die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gegen die Unfallfolgen. 

    

3 Die Prämien für die Nichtbe-
triebsunfallversicherung wer-
den von den Mitarbeitenden 
getragen. Soweit die Versiche-
rungsprämien von Mitarbeiten-
den, die anderweitig versichert 
sind, die Prämiensätze des 
UVG-Versicherers des Kan-
tons übersteigen, trägt der 
Kanton die Differenz. 

    

4 …     

 §  34a 
Übergangsbestimmungen zur 
Änderung vom XX.XX.XXXX 

   

 1 Für die Lohnfortzahlung bei 
einer Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit oder Unfall gemäss 
den §§ 17 und 17b finden die 
im Zeitpunkt des Beginns der 
Arbeitsunfähigkeit geltenden 
Bestimmungen Anwendung. 

   

 II.    
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 Der Erlass SAR 411.210 (Dek-
ret über die Löhne der Lehr-
personen [Lohndekret Lehr-
personen, LDLP] vom 24. Au-
gust 2004) (Stand 1. Ja-
nuar 2024) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  19 
Lohnzahlung bei Krankheit 
und Unfall 

§  19 
Lohnzahlung bei Krankheit 
und Unfall¶ 
a) Regelfall 

   

1 Bei nachgewiesener Arbeits-
unfähigkeit zufolge Krankheit 
und Unfall wird der Lohn wäh-
rend 6 Monaten in vollem Um-
fang ausgerichtet.  

1 Bei nachgewiesener ganzer 
oder teilweiser Arbeitsunfähig-
keit […] infolge Krankheit und 
Unfall wird […] die Lohnfort-
zahlung für eine Dauer von 
maximal 24 Monaten […] ge-
währleistet. 

   

 1bis In den ersten 6 Monaten 
beträgt die Höhe der Lohnfort-
zahlung 100 % des bisherigen 
Lohns. Anschliessend wird sie 
auf 90 % reduziert. 

   

2 Lohnersatzansprüche gegen-
über Dritten, ausgenommen 
aus rein privaten Taggeldversi-
cherungen, sind dem Kanton 
bis zum Umfang des ausge-
richteten Lohns abzutreten. 

2 Lohnersatzansprüche gegen-
über Dritten, ausgenommen 
aus rein privaten […] Versiche-
rungen, sind dem Kanton bis 
zum Umfang […] der ausge-
richteten […] Lohnfortzahlung 
abzutreten. 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.210/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

3 Ist die Arbeitsunfähigkeit ab-
sichtlich oder grobfahrlässig 
verschuldet, kann der An-
spruch gekürzt werden. 

3 Aufgehoben.    

§  19a 
Kranken- und Unfalltaggeld 

§  19a Aufgehoben.    

1 Der Arbeitgeber stellt bei 
Krankheit und Unfall die Lohn-
ersatzleistung für weitere 
18 Monate im Umfang des 
durchschnittlichen Nettolohns 
der letzten 12 Monate bei vol-
ler Arbeitsleistung sicher. 

    

2 Die Lohnersatzleistung wird 
über eine obligatorische Tag-
geldversicherung ausgerichtet. 

    

3 Die Mitarbeitenden bezahlen 
die Hälfte der dafür erforderli-
chen Prämien. 

    

 §  19b 
b) Spezialfälle 

   

 1 Ist ein Anstellungsverhältnis 
auf ein Jahr oder weniger be-
fristet, dauert die Lohnfortzah-
lung bei Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit oder Unfall bis 
zum Ablauf der Befristung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 2 Für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die bei Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit oder während 
derselben die durch Dekret 
festgelegte Altersgrenze über-
schritten haben beziehungs-
weise überschreiten, dauert 
die Lohnfortzahlung maximal 
6 Monate. 

   

 §  19c 
c) Kürzung und Verweigerung 

   

 1 Ist die Arbeitsunfähigkeit ab-
sichtlich oder grobfahrlässig 
verschuldet oder hat sich die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbei-
ter einer aussergewöhnlichen 
Gefahr oder einem Wagnis 
ausgesetzt, kann der An-
spruch gekürzt oder verweigert 
werden. 

   

 2 Der Anspruch kann ebenfalls 
gekürzt oder verweigert wer-
den, wenn die Mitarbeiterin 
oder der Mitarbeiter die ihnen 
obliegenden Mitwirkungspflich-
ten bei Arbeitsunfähigkeit ver-
letzen. 

   

 §  19d 
Prämienbeteiligung 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 1 Die Prämien für die obligato-
rische Nichtbetriebsunfallversi-
cherung werden von den Mit-
arbeitenden getragen. Soweit 
die Versicherungsprämien von 
Mitarbeitenden, die anderwei-
tig versichert sind, die Prämi-
ensätze des UVG-Versiche-
rers des Kantons übersteigen, 
trägt der Kanton die Differenz. 

   

 2 Bei vom Kanton als obligato-
risch erklärten Taggeldversi-
cherungen bezahlen die Mitar-
beitenden die Hälfte der dafür 
erforderlichen Prämien. 

   

 §  26a 
Bevorschussung 

   

 1 Der Kanton kann die Leistun-
gen der Taggeldversicherung 
bevorschussen. 

   

§  29 
Versicherungen 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

1 Der Kanton versichert alle 
durch ihn entlöhnten Lehrper-
sonen gegen die wirtschaftli-
chen Folgen von Alter, Invalidi-
tät und Tod bei der Aargaui-
schen Pensionskasse APK, 
soweit deren Regelungen es 
zulassen. Der Regierungsrat 
kann Ausnahmen von der Ver-
sicherungspflicht in Absprache 
mit der APK vorsehen. 

    

2 Der Kanton versichert alle 
durch ihn entlöhnten Lehrper-
sonen gegen die Unfallfolgen. 
Die Lehrpersonen bilden eine 
Einheit im Sinne von Art. 75 
Abs. 2 des Bundesgesetzes 
über die Unfallversicherung 
(UVG) vom 20. März 1981 1). 

    

3 Die Prämien für die Nichtbe-
triebsunfallversicherung wer-
den von den Lehrpersonen ge-
tragen. 

3 Aufgehoben.    

4 …     

§  41e 
Übergangsrecht 

    

1 Die bisherigen Löhne werden 
nach Massgabe der individuell 
zutreffenden Erfahrungsstufe 
per 1. Januar 2022 überführt. 

    

 
1) SR 832.20 

https://db.clex.ch/link/Bund/832.20/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

2 Zur Berechnung der individu-
ell massgebenden Erfahrungs-
stufe wird vom aktuellen Le-
bensjahr das je nach ausgeüb-
ter Funktion gemäss Anhang 3 
definierte Mindestalter abgezo-
gen. 

    

3 Der verbleibende Rest an 
Jahren wird wie folgt in Erfah-
rungsstufen umgerechnet: 

    

Tabelle 1     

 4 Für die Lohnfortzahlung bei 
einer Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit oder Unfall gemäss 
den §§ 19 und 19b finden die 
im Zeitpunkt des Beginns der 
Arbeitsunfähigkeit geltenden 
Bestimmungen Anwendung. 

   

 III.    

 Keine Fremdaufhebungen.    

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderungen unter 
Ziff. I. und II. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom … 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der Beratung 
vom … 

 Aarau, [Datum]    

 Präsident des Grossen Rats 
… 
  
Protokollführerin 
… 

   

 
Tabelle 1 
 

Zone Potenzielle Erfahrungsjahre Erfahrungsstufen 

I 0 bis 6 0 bis 6 

II 7 bis 12 6 bis 11 

III 13 bis 18 11 bis 16 

IV 19 bis 23 16 bis 20 

V 24 bis 28 20 bis 24 

VI 29 bis 32 24 bis 27 

VII 33 bis 38 27 bis 32 

VIII ab 38 32 

 


